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Norm

StPO §390

Rechtssatz

Auch dann, wenn wegen ein und derselben Tat eine ö5entliche und eine Privatanklage erhoben und diese durch

Freispruch erledigt wurde, ist dem Privatankläger der Ersatz aller infolge seines Einschreitens aufgelaufenen Kosten

aufzutragen.
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